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HEPUBLIK - Ö STKrmEI C H XlII. Gesetzgebüngsperiocle 

Bundesministerium für Soziale Vervlal tung 
Bundesminister Ing. Rudolf Häuser (Zl.: 68.000/2-48/1973) 
~ t .. ~ 1 n '" - t' R 1 Dca,n VJorct:.ng Ger mIrage aer AogeoruDc en egensDurger 

und Genossen, betreffend das Personal bei den 5sterreichi-
schen Seilbahnen, Nr. 1025/J. 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich 
mitzuteilen: 

Zu 1: Die Herabsetiung des Pensionsalters bei der 
'-' 

Alterspension für einzelne Berufsgruppen wird immer wieder 

als ~aßnahme vorgeschlagen, um besonderen gesundheitlichen 

Belastungen bestimmter Berufstätigkeiten Rechnung zu tragen. 
Hiebei "lir(~ !':loer übersehen, dn.ß die Qualifikation der Berufs­
tätigkeit für sich allein keinen hinreichenden Anhaltspunkt 
für die i\bSrenzung der Berufsgruppen bietet, die für eine 

VorverleGung des Pensionsalters in Betracht kommen. Jede 
derartige Abgrenzung lürd me.hr oder weniger 1tlillkürlich und 
damit dem Vorwurf der UnglBichheit vom Standpunkt der Bundes­
verfassung ausgesetzt sein und l-rürde zwangsläufig in eine 
allgemeine Herabsetzung des Pensionsalters münden. Dies 
ist aber weder sozialpolitisch und volkswirtschaftlich 
erstrebens1t!ert noch auch finanziell tragbar. Im übrigen 
ist darauf hinzuweisen, daß auch derzeit schon die I'15glich­
keit besteht~ die vorzeitige Alterspension bei langer Ver­
sicherungsdauer mit dem 60. Lebensjahr in Anspruch zu nehmen. 
Die fortschreitende Verbesserung der Ersatzzei~anrechnunß in 
Verbindung mit der andauernden Vollbeschäftigur..g macht diese 
Pensions leistung für einen immer gr5ßeren Kreis von Ver­
sicherten erreichbar. 

Zu 2: Die zusätzliche Pensionsversicherung beim Pen­
sionsinsti tut der österreichischen Fri vatbar.w."1en vvird gemäß 
§ 479 Abs. 2 ASVG durch die Satzung dieses Fensionsinsti­
tutes geregelt. haßgebendfür die Gestaltung der zusätz­
lichenPensionsversicherung ist daher die Hauptversammlung 

. . 
des Pensionsinstitutes, die aus Vertretern der Versicherten 
und der Dienstgeber zusammengesetzt ist. Dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung obliegt lediglich die Genehmigung der 

von der Ilauptversammlung beschlossenen Satzung bzw. der 
Satzungsänderungen. Bisher 1:rurde eine Satzungsänderung, die 
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den von den Anfragestellern behaupteten Wlinschen der Ver­

sicherten nach einer Verbesserung des Pensionsrechtes 
Rech_Dung trägt, nicht vorgelegt. 

Im übrigen bleibt unter Bedachtnahme auf die stetige 
Fortentwicklung und Verbesserung der gesetzlichen Pensions­
versicherung flir eine zusätzliche Fensionsversicherung, ,,,ie 

sie gegenwärtig vom Pensionsinstitut der Bsterreichischen 
Privatbarilien und vom Pensionsinstitut der Linzer Elektrizi-
täts- und Straßenba.bn AG. durchgeführt wird, immer weniger 
Raum. Die Entwicklung geht vielmehr dahin, solche über die 

Leistungen der gesetzlichen Pensionsversicherung hinaus-
gehende Leistungen im wege von.betrieblichen Vereinbarungen 
zu verankern, wie dies bereits bei verschiedenen Großbe-
trieben geschehen ist. Es "'lird daher zu überlegen sein, die 
Tätigkeit der beiden genannten Pensionsinstitute ebenso aus­
laufen zu lassen, wie dies hinsichtlich der von der Versi6herungs­
anstalt der Bsterreichischen Eisenbahnen durchgeführten zusätz'=' 

lichen Pensionsversicherung durch die vom Nationalrat vor 
kurzem verabschiedete 29~ Novelle zum ASVG verfügt wurde. 

Bei dieser Sachlage sieht das Bundesministerium für 
soziale Ver1:ral tung keine I-'Ic)glichkei t einer gesetzlichen Re­
gelung der \,fünsche de'r Seilbahnbediensteten hinsichtlich ihrer 

zusätzlichen Pensionsvers~cherung. 

Zu 3: Für die Durchführung einer Erhebung üb~r spezifische 
Gesundhei tsschäden beim Seilba:nnpersonal und für entsprechende 
Schritte zur Hintanhaltung von GesundheitsstBrungen bei diesem 
Personal ist das Bundesministerium für Verkehr, Verkehrs­
Arbeitsinspektorat, zuständig, dem der Schutz des Lebens und 
der Gesundheit des Seilbahnpersonals obliegt. Das genannte 
Bundesministerium vlird von der vorliegenden Anfrage in Kennt­
nis gesetzt. 

Vom arbeitsmedizinischen Gesichtspunkt müßte eine 
Studie, die das Vorliegen spezifischer Gesuridheitsschäden 
beim Seilbalmpersonal zu untersuchen hätte, zunächst eine 
Übersicht über das Krankheitsspektrum, die Krankheitsbäufig­
keiten, Invaliditätsgründe und letzten Endes auch über die 
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Todesursachen der in dieser Berufsgruppe Besch~ftigten 
ve~mitteln ; um einen entsprechenden bussagewert zu er­
zielen, mUßten die Daten vieler Jahre ausgewertet werden. 
Die Ergebnisse w~ren in arbeitsmedizinischer Hinsicht zu 

analysieren und vor allem auf einen" kausalen Zusalflmenhang 
mit den in Frage stehenden speziellen beruflichen Belastungen 

beim Seilbahnbetrieb zu prUfen. 

Das Bundesministerium fUr soziale Verwaltung ware 
bereit, bei der arbeitsmedizinischen Beurteilung der 

Ergebnisse einer solchen Studie mitzuwirken. 
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